
 

 
 

Geschäftszeiten: 
Montag – Freitag: 08:00 bis 12:30 
Montag, Dienstag, Donnerstag: 14:00 bis 16:00 

Anschrift: 
Stadt Schrobenhausen 
Lenbachplatz 18 
86523 Schrobenhausen 

Bankverbindung: 
Sparkasse Altbayern 
IBAN: DE26 7205 1210 0018 0004 71 
BIC: BYLADEM1AIC 

Umsatzsteuer-ID: 
DE 281393978 

 

Testfeld Echtheit Bauverwaltung / SG Tiefbau 
  
Stadt Schrobenhausen    Lenbachplatz 18    86529 Schrobenhausen Ansprechpartner/-in 
 Helmut Rischer  
      Telefon 
      (08252) 90-2325 
Bieterinformation Telefax 
     AV270B92-EU (08252) 90-2319 
      E-Mail 
      helmut.rischer@schrobenhausen.de 
      Zimmer 
 W8 
 
Ihr Schreiben vom/Ihre Zeichen Unsere Zeichen Schrobenhausen, 09.02.2026 
 HR  
 
 
Betreff 
Beantwortung einer Bieterfrage zu AV270B92-EU 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
zu oben genannter Ausschreibung eine Bieteranfrage gestellt und beantwortet. 
Aus Gründen der Chancengleichheit wird der untenstehende Auszug aus dem Schriftverkehr an 
alle weitergegeben. 
 
Bieter- bzw. Bewerberanfrage 
zu Pos.01.02.10 
Niederbringen Großbohrungen 0-20m, DN 150mm 
-Sind die Bohrungen zwingend im Vibrationskernbohrverfahren 
(Sonic-Verfahren) abzuteufen, oder sind auch Rammkernbohrungen 
(Düsterlohhammer) zulässig? 
zu Pos. 01.02.23 
Pumpversuch in temporär bepumpbaren GWM 
-Ist die angegebene Förderleistung von 150 bis 200l/s richtig? 
zu Pos.01.01.03 
Verkehrsrechtliche Erlaubnisse (straßenrechtlich-bahnrechtlich) 
-Da keine Bescheide der Ausschreibung beiliegen, ist für den Umfang 
und der Kosten keine Kalkulationsgrundlage gegeben. 
Ist die Annahme richtig das die Kosten , insbesondere für Sicherungspersonal 
im Bahnbereich, durch den AG übernommen werden? 
 
Antwort:  
-Zu Pos.01.02.10: es sind beide Bohrsysteme zulässig, maßgebend ist dabei, dass die geforderten Tiefen unabhängig der 
Bodenschichtung erreicht 
werden können. 
-Zu Pos.01.02.23: die angegeben Förderleistung von 150 – 200 l/s ist als max. Förderleistung anzusetzen. 
-Zu Pos.01.01.03: der Umfang der Sicherungen richtet sich nach den geplanten Gerätschaften des AN´s und sind deswegen nicht 
vorgegeben. Der 
AN hat sich selbstständig um die entsprechenden Genehmigungen / Bescheide etc. zu kümmern. Die Kosten hierfür werden durch den 
AG. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
Helmut Rischer 
TAng 


